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1. AfA bei kürzerer tatsächlicher 
Nutzungsdauer

Das Bundesministerium erließ am 22.2.2023 ein Schreiben über die 
Anwendung der Absetzung für Abnutzung (AfA) nach einer kürzeren 
tatsächlichen Nutzungsdauer. Es wird geklärt, wann bei Gebäuden 
eine kürzere Nutzungsdauer vorliegt und dadurch eine höhere AfA 
möglich ist. Dieses Schreiben ist auf alle offenen Fälle anzuwenden. 
Das Schreiben regelt die Anwendung aus Sicht der Finanzverwaltung 
und gibt betroffenen Steuerpfl ichtigen und ihren Steuerberatern ei-
nen umfassenden Überblick über Besonderheiten und Verfahrens-
weisen bei dieser Thematik.

Grundsätzlich gibt der Gesetzgeber vor, welche Gebäude anhand 
welcher AfA-Sätze über welchen Zeitraum abgeschrieben werden 
dürfen. Es kann aber auch sein, dass für ein Gebäude eine kürzere 
tatsächliche Restnutzungsdauer vorliegt. Diese muss der jeweilige 
Steuerpfl ichtige glaubhaft darlegen können, es muss in dem Einzel-
fall ein konkreter Grund vorliegen. 

Der Bestimmung der kürzeren tatsächlichen Nutzungsdauer ist eine 
an der größtmöglichen Wahrscheinlichkeit orientierte Schätzung 
zugrunde zu legen. Bei der Glaubhaftmachung der kürzeren tat-
sächlichen Nutzungsdauer sind die Steuerpfl ichtigen in erhöhtem 
Maße zur Mitwirkung verpfl ichtet, weil die bei der Schätzung zu 
berücksichtigenden Faktoren im Einfl uss- und Wissensbereich der 
Steuerpfl ichtigen liegen. 

Das Schreiben des BMF umfasst noch Ausführungen zu besonderen 
Betriebsgebäuden und bestimmten Gebäudeteilen sowie zu Gebäu-
den, bei denen die objektiven Umstände im Einzelfall eine kürzere 
tatsächliche Nutzungsdauer vermuten lassen. 

Nach Ansicht der Finanzverwaltung sind folgende Kriterien für die 
Schätzung einer kürzeren tatsächlichen Nutzungsdauer maßgebend:

a) der technische Verschleiß
b) die wirtschaftliche Entwertung und
c) rechtliche Gegebenheiten, welche die Nutzungsdauer 
 begrenzen können.

Als Nachweis fordert die Verwaltung die Vorlage eines öffentlich 
bestellten und vereidigten Sachverständigen für die Bewertung von 
bebauten und unbebauten Grundstücken oder von Personen, die von 
einer nach DIN EN ISO/IEC 17024 akkreditierten Stelle als Sachver-
ständige oder Gutachter zertifi ziert sind.

2. Veräußerungsgewinne bei Kryptowährungen 
sind steuerpfl ichtig

Die Geschäfte mit Kryptowährungen werden international immer 
bekannter und häufi ger. Das gilt auch für Deutschland. Nun musste 
der Bundesfi nanzhof (BFH) sich mit der Frage beschäftigen, ob der 
Verkauf bzw. Tausch mit Kryptowährungen ein steuerpfl ichtiges pri-
vates Veräußerungsgeschäft darstellt.

Ausgelöst hatte die Frage ein Steuerpfl ichtiger, der mit verschiede-
nen Kryptowährungen handelte und diese teilweise innerhalb einer 
kurzen Zeit an- und wieder verkaufte. Für das Finanzamt stellte die-
ser Handel steuerpfl ichtige Veräußerungsgewinne dar.

Der BFH übernahm in seinem Urteil anschließend diese Ansicht. 
Bei Kryptowährungen liegt ein Wirtschaftsgut vor. Ein Wirtschafts-
gut meint neben Sachen und Rechten auch tatsächliche Zustän-
de, Möglichkeiten und Vorteile, deren Erlangung sich der jeweili-
ge Steuerpfl ichtige etwas kosten lässt und die einer gesonderten, 
selbstständigen Bewertung zugänglich sind. Der Eigenschaft als 
Wirtschaftsgut stehen auch technische Details nicht entgegen. Es 
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entsteht demnach eine Steuerpfl icht auf Veräußerungsgewinne aus 
Kryptowährungen wie Bitcoin, Etherum oder Monero, wenn diese 

innerhalb eines Jahres gekauft und wieder verkauft werden.

3. Firmenwagengestellung bei 
Schätzung des Kraftstoffverbrauchs 

Bei der Überlassung eines betrieblichen Pkw von Arbeitgebern an 
Arbeitnehmer zur privaten Nutzung und für Fahrten zwischen Woh-
nung und erster Tätigkeitsstätte liegt eine Bereicherung des Arbeit-
nehmers vor. Die Bereicherung liegt um den Betrag vor, den der Ar-
beitnehmer zusätzlich zum regulären Lohn durch die Überlassung 
spart. Dafür ist eine Ermittlung des Nutzungsverhältnisses entweder 
durch ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch, die 1-%-Regelung oder, 
bei Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte, durch 
die 0,03-%-Regelung notwendig. Für Hybrid- und Elektrofahrzeuge 
gelten besondere Regelungen.

Ein Arbeitgeber hatte an zwei Arbeitnehmer jeweils einen Pkw 
überlassen, der auch zu privaten Zwecken genutzt werden durfte. 
Für beide Pkw wurde das Verhältnis von berufl ichen und privaten 
Fahrten durch ein Fahrtenbuch ermittelt. Bei einer Außenprüfung 
stellte das Finanzamt fest, dass der Arbeitgeber für die Berechnung 
des geldwerten Vorteils den Tankverbrauch nach Durchschnitts-
werten bemessen hatte. Das lag daran, dass der Arbeitgeber eine 
betriebseigene Tankstelle besaß, die keine Anzeige für Menge und 
Preis des getankten Kraftstoffs hatte. So eine Schätzung ist laut Fi-
nanzamt unzulässig.

Der Bundesfi nanzhof (BFH) unterstützte diese Auffassung. Werden 
belegmäßig nicht erfasste Kosten des überlassenen Pkw geschätzt, 
ist eine Anwendung der Fahrtenbuchmethode nicht zulässig. Ein 
Fahrtenbuch soll das Verhältnis der berufl ichen und privaten Fahrten 
ermitteln. Die tatsächlich entstandenen und auch belegten Kosten 
werden dementsprechend aufgeteilt. Somit kann eine Schätzung 
schon vom Gesetzes-Wortlaut her nicht erfolgen, auch nicht, wenn 
ein Sicherheitsaufschlag zugrunde gelegt wurde. Belege sind unbe-
dingt notwendig.
 

4. Keine anschaffungsnahen Herstellungskosten 
bei Entnahme aus Betriebsvermögen

Steuerpfl ichtige, die sich ein Gebäude oder eine Wohnung kaufen 
und diese nach der Anschaffung sanieren oder renovieren wollen, 
müssen überprüfen, ob die dadurch entstandenen Kosten anschaf-
fungsnahe Herstellungskosten darstellen.

Anschaffungsnahe Herstellungskosten sind Aufwendungen, die in-
nerhalb der ersten drei Jahre nach Anschaffung anfallen und ins-
gesamt 15 % der Anschaffungskosten des Gebäudes (ohne Um-
satzsteuer) übersteigen. Zu den Aufwendungen gehören sowohl 
Erhaltungs- als auch Herstellungskosten, dabei inbegriffen sind 
auch Kosten zur Mängelbeseitigung und Schönheitsreparaturen. 
Maßgebend ist dabei die Ausführung der Leistung und nicht der 
Zeitpunkt der Zahlung. Anteilig erbrachte Leistungen werden dabei 
auch nur anteilig berücksichtigt. Nicht zu den anschaffungsnahen 
Herstellungskosten gehören Aufwendungen zur Erweiterung des Ge-
bäudes sowie regelmäßig anfallende Kosten für Erhaltungsarbeiten.

Wichtig ist die Zuordnung zu den anschaffungsnahen Herstellungs-
kosten, wenn das Gebäude bzw. die Wohnung zu Vermietungszwe-
cken genutzt wird. Wenn es sich bei den Aufwendungen nämlich 
um anschaffungsnahe Herstellungskosten handelt, stellen diese 
Aufwendungen keine sofort abzugsfähigen Werbungskosten dar, 

sondern werden mit dem Gebäude gleichmäßig über die AfA ab-
geschrieben. Zu der Anschaffung des Gebäudes hat der Bundes-
fi nanzhof am 3.5.2022 entschieden, dass es sich nicht um einen 
Anschaffungsvorgang handelt, wenn der Eigentümer des Gebäudes 
dieses vom Betriebs- in das Privatvermögen überführt. Es fehlt bei 
der Überführung die notwendige Gegenleistung.

5. Privates Veräußerungsgeschäft bei 
Grundstücksteilung

Das niedersächsische Finanzgericht (FG) entschied am 20.7.2022 
über die Entstehung eines privaten Veräußerungsgeschäfts bei 
Grundstücksteilungen. Diese widerspricht der bisherigen Rechtspre-
chung und könnte deshalb große Bedeutung für ähnlich gelager-
te Fälle haben, da zum Nachteil der Steuerpfl ichtigen entschieden 
wurde.

Die Steuerpfl ichtigen, ein Ehepaar, erwarben jeweils zur Hälfte ein be-
bautes Grundstück. Nach einer Sanierung des Gebäudes zogen sie ein 
und nutzten die gesamte Außenfl äche als Garten. Als in der Ortschaft 
weitere Bebauungen geplant wurden, veranlassten sie die Teilung ihres 
eigenen Flurstücks, sodass ein Teil der Außenfl äche von den Steuer-
pfl ichtigen veräußert wurde. Zwischen Anschaffung des gesamten 
Grundstücks und dem Verkauf des Flurstücks lagen weniger als zehn 
Jahre. Das Finanzamt ging deswegen von sonstigen Einkünften im 
Rahmen eines privaten Veräußerungsgeschäfts aus. 

Der Meinung war auch das FG. Der Verkauf eines Gartengrundstück-
steils ist bei weiterhin bestehender Wohnnutzung im Übrigen nicht 
von der Besteuerung als privates Veräußerungsgeschäft ausgenom-
men. In dem Moment der Veräußerung des Grundstücksteils und bei 
gleichzeitiger Weiternutzung des Gebäudes dient das abgetrennte 
Grundstück nicht mehr den eigenen Wohnzwecken. 

Beachten Sie: Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Revision 
ist beim Bundesfi nanzhof unter dem Aktenzeichen IX R 14/22 an-
hängig. Entsprechende Fälle sind daher unbedingt offen zu halten.

6. Zufl uss von Bonuszinsen aus Bausparvertrag

Der Bundesfi nanzhof (BFH) musste über einen Fall entscheiden, bei 
dem sich die Beteiligten über den Zeitpunkt des Zufl usses von Bo-
nuszinsen aus einem Bausparvertrag einigen mussten.

Der Bausparvertrag wurde 1995 von einem Steuerpfl ichtigen als 
„Renditesystem“ abgeschlossen. Nach den allgemeinen Bedingungen 
für Bausparverträge erhält er bei Verzicht auf das Bauspardarlehen 
einen Bonus. Dieser Bonus wird bei Auszahlung des gesamten Bau-
sparguthabens fällig und dem Bausparer gutgeschrieben. Allerdings 
ist eine Verfügung über den Bonus nur in Verbindung mit dem Gut-
haben möglich. 2013 wurde dem Steuerpfl ichtigen das Bauspargut-
haben nebst Sparzinsen und zusätzlich der Bonus für den Verzicht 
des Bauspardarlehens ausgezahlt. Der Zufl uss des Bonus entstand 
mit Erlangung der wirtschaftlichen Verfügungsmacht, also mit Aus-
zahlung in 2013.

Bonuszinsen aus einem Bausparvertrag fl ießen dem Steuerpfl ichti-
gen nicht bereits mit dem jährlichen Ausweis der Zinsen auf einem 
von der Bausparkasse geführten Bonuskonto zu, wenn ein Anspruch 
auf die Bonuszinsen ausschließlich nach einem Verzicht auf das 
Bauspardarlehen entsteht, die Bonuszinsen erst bei Auszahlung des 
Bausparguthabens fällig werden und über sie nur in Verbindung mit 
dem Bausparguthaben verfügt werden kann. Die vertraglichen Ver-
einbarungen sind in solchen Fällen zu überprüfen, um den Zufl uss-
zeitpunkt feststellen zu können.



7. Privates Veräußerungsgeschäft bei entgeltli-
chem Erwerb des Erbanteils

Ein privates Veräußerungsgeschäft entsteht u. a., wenn ein Ge-
bäude gekauft, vermietet und innerhalb von zehn Jahren nach der 
Anschaffung wieder veräußert wird. Für den neuen Eigentümer be-
ginnt dann ab dem Zeitpunkt der Anschaffung eine neue Frist über 
zehn Jahre. Wenn aber der Grundstückseigentümer innerhalb der 
zehn Jahre verstirbt, läuft die bisherige Frist unverändert bei dem 
Erben weiter (sog. „Fußstapfentheorie“). 

Das Finanzgericht (FG) München entschied dazu am 21.7.2021, dass 
ein Miterbe, der den Erbteil eines anderen Miterben entgeltlich er-
wirbt, für diesen Erbteil nicht von der Fußstapfentheorie betroffen 
ist. Erhalten zwei Steuerpfl ichtige von dem Erblasser jeweils den 
halben Anteil an einem Grundstück, läuft die Frist des vorherigen 
Eigentümers unverändert weiter. Überträgt nun ein Erbe seinen Erb-
teil gegen Entgelt auf den anderen, beginnt für diesen Anteil eine 
neue Frist, da eine vom Erblasser losgelöste Anschaffung vorliegt. 

Dem Wirtschaftsgut können so direkte Anschaffungskosten zu-
geordnet werden. Anders wäre es, wenn der Steuerpfl ichtige den 
Anteil unentgeltlich erhalten hätte oder aber ein Gemeinschafts-
vermögen direkt im Wege der Erbauseinandersetzung gänzlich an 
ihn übergegangen wäre.

Bitte beachten Sie! Das Urteil des FG ist noch nicht rechtskräftig. 
Der Bundesfi nanzhof hat die Revision unter dem Aktenzeichen IX R 
13/22 zugelassen. 

8. Steuersatz bei Wohncontainer-Vermietung

Auf steuerpfl ichtige Umsätze ist grundsätzlich der Regelsteuer-
satz von 19 % anzuwenden. Es sei denn, ein Umsatz fällt unter 
die ermäßigte Besteuerung von 7 % gemäß Katalog des Umsatz-
steuergesetzes. Dazu gehört auch die Vermietung von Wohn- und 
Schlafräumen, die ein Unternehmer zur kurzfristigen Beherbergung 
von Fremden bereithält. 

Der Bundesfi nanzhof (BFH) hat am 29.11.2022 entschieden, ob auch 
die Vermietung von Wohncontainern dem ermäßigten Steuersatz 
unterliegt. Auslöser war ein Unternehmer, ein Landwirt, der saisonal 
Erntehelfer beschäftigte, an die er Räume in Wohncontainern ver-
mietete. Einige der Container standen dauerhaft auf dem Gelände, 
einige nur in der Saison. Die Dauer der jeweiligen Mietverhältnisse 
betrug höchstens drei Monate.

Nicht nur die Vermietung von Grundstücken und mit diesen fest 
verbundenen Gebäuden ist begünstigt, sondern allgemein die Ver-
mietung von Wohn- und Schlafräumen durch einen Unternehmer 
zur kurzfristigen Beherbergung von Fremden und damit auch die 
Vermietung von Wohncontainern an Erntehelfer, entschied der BFH. 
Die gesetzlichen Vorschriften beziehen sich auf die Vermietung 
von Wohn- und Schlafräumen zur kurzfristigen Beherbergung und 
nicht etwa auf die Vermietung von Grundstücken. Dadurch können 
Vermieter, die Container kurzfristig vermieten - wie in dem Fall an 
Erntehelfer - den ermäßigten Steuersatz beanspruchen.

9. Veräußerung eines Einfamilienhauses 
nach Scheidung 

Dem Bundesfi nanzhof (BFH) lag ein Fall vor, bei dem er entschei-
den musste, ob ein steuerpfl ichtiges privates Veräußerungsgeschäft 
vorliegt, wenn der seinen Miteigentumsanteil veräußernde Ehe-
gatte nach der Trennung der Eheleute aus dem im Miteigentum 

stehenden Wohnhaus ausgezogen ist, der andere Ehegatte und das 
gemeinsame Kind aber dort wohnen bleiben.

Ein Ehepaar erwarb jeweils zur Hälfte ein Einfamilienhaus und 
bewohnte dieses mit dem gemeinsamen Kind. Nach einigen Jah-
ren trennte sich das Paar, der Ehemann zog aus und es folgte die 
Scheidung. Im Rahmen einer Scheidungsvereinbarung (zwei Jahre 
nach Auszug des Ehemanns) veräußerte dieser seiner geschiedenen 
Ehefrau seinen Miteigentumsanteil. Obwohl der Verkauf innerhalb 
der Spekulationsfrist von zehn Jahren stattfand, hielt er die Veräu-
ßerung für steuerfrei, da seine Frau und das Kind in dem Einfamili-
enhaus wohnen blieben und die Eigennutzung damit anscheinend 
nicht beendet wurde. 

Für den BFH lag dagegen ein privates Veräußerungsgeschäft vor, 
welches der Einkommensteuer zu unterwerfen ist, da der Ehemann 
seinen hälftigen Miteigentumsanteil im Rahmen der Auseinander-
setzung nach der Ehescheidung an seine Ex-Frau veräußert hat. 
Der Ehemann nutzte seinen Miteigentumsanteil nach dem Auszug 
aus dem Familienheim nicht mehr zu eigenen Wohnzwecken, auch 
wenn der geschiedene Ehepartner und das gemeinsame minderjäh-
rige Kind weiterhin dort wohnen. Eine das Vorliegen eines privaten 
Veräußerungsgeschäfts ausschließende Zwangslage lag im ent-
schiedenen Fall nicht vor.

10. Berücksichtigung eines Gartens beim 
Aufgabegewinn

Bei gemischt genutzten Grundstücken ist sowohl das Gebäude als 
auch der Grund und Boden entsprechend der Nutzungsverhältnisse 
aufzuteilen. Das kann aber nicht pauschal bei jeder Berechnung an-
gewendet werden, es gibt auch Besonderheiten dabei zu beachten.

Ein Steuerpfl ichtiger besaß ein Einfamilienhaus mit dazugehörigem 
Garten, welches er teilweise vermietete und teilweise zu eigenbe-
trieblichen Zwecken, als Architekturbüro, verwendete. Nach einiger 
Zeit veräußerte er das Grundstück. In dem Kaufvertrag wurde der 
Kaufpreis aufgeschlüsselt auf Gebäude, Grund und Boden und den 
Garten ange-geben. Das Finanzamt berücksichtigte diese Angaben 
bei der Berechnung des Aufgabegewinns allerdings nicht. Stattdes-
sen wurde der Prozentanteil des Architekturbüros auf den gesamten 
Kaufpreis bezogen, also auf Gebäude mit Grund und Boden ein-
schließlich Garten. Der Steuerpfl ichtige wehrte sich dagegen. Der 
Anteil des Kaufpreises für den Garten dürfte bei der Berechnung 
nicht berücksichtigt werden.

So sah es anschließend auch das Finanzgericht Münster. Bei dem 
Garten handelt es sich um ein selbstständiges Wirtschaftsgut. Die-
ses steht weder in Zusammenhang mit den Büroräumen noch zum 
Betriebsvermögen des Steuerpfl ichtigen. Zudem wurde der Garten 
ausschließlich privat genutzt. 

Beachten Sie: Das Urteil ist rechtskräftig, die Revision wurde nicht 
zugelassen.

11. Steuerfreiheit bei Telefonkosten 
des Arbeitnehmers

Das Einkommensteuergesetz regelt, wann Leistungen für den Ar-
beitnehmer steuerfrei sind. Dazu gehören auch die Vorteile des Ar-
beitnehmers aus der privaten Nutzung von betrieblichen Datenver-
arbeitungs- und Telekommunikationsgeräten sowie deren Zubehör. 
Diese Vorschrift wurde durch den Bundesfi nanzhof (BFH) mit Urteil 
vom 23.11.2022 weiter konkretisiert.



Basiszinssatz: Seit 1.1.2023 = 1,62 %; 1.7.2016 - 31.12.2022 = -0,88 %; 1.1.2015 – 30.6.2016 = -0,83 %.    
(§ 247 Abs. 1 BGB)  Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5-%-Punkte
(§ 288 BGB) Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: 
  abgeschlossen bis 28.7.2014: Basiszinssatz + 8-%-Punkte 
  abgeschlossen ab 29.7.2014: Basiszinssatz + 9-%-Punkte
    zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex: 2023: April = 116,6; März = 116,1; Februar = 115,2; Januar = 114,3
 (2020 = 100) 2022: Dezember = 113,2; November = 113,7; Oktober = 113,5; September = 112,7; 
   August = 110,7; Juli = 110,3; Juni = 109,8; Mai = 109,8
  Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Zahlen und Fakten - Konjunkturindikatoren

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Änderungen, die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, 
werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.

Zu der Steuerfreiheit im Sinne des Einkommensteuergesetzes gehört 
auch, wenn eine Erstattung von Telefonkosten durch den Arbeitge-
ber erfolgt und der Arbeitnehmer ursprünglich den Mobilfunkvertrag 
abgeschlossen hat und der Arbeitgeber das Mobiltelefon zu einem 
vergünstigten Preis von seinem Arbeitnehmer erwirbt, um es danach 
dem Arbeitnehmer zur privaten Nutzung zu überlassen. Würde diese 
Steuerbefreiung nicht vorliegen, hätte der Arbeitnehmer die ent-
standenen geldwerten Vorteile aus der Nutzung zu versteuern. Der 
BFH weist in diesem Zusammenhang aber auch noch darauf hin, 
dass dagegen ein Zuschuss des Arbeitgebers für einen privaten Tele-
fonanschluss des Arbeitnehmers nicht steuerfrei ist.

Die Gesetzesvorschrift soll den Arbeitgebern die Möglichkeit geben, 
ihren Arbeitnehmern die private Nutzung betrieblicher Geräte, wie 
Computer oder Telekommunika-tionsgeräte, zu erlauben, ohne dies 
durch den mit der steuerlichen Erfassung des sog. Sachbezugs ver-
bundenen Verwaltungsaufwand zu erschweren.

12. Dienstwagen-Zuzahlung 
mindert Versteuerung

Einigen Arbeitnehmern wird durch den Arbeitgeber ein Dienstwagen 
zur Verfügung gestellt. Wenn der Pkw auch für private Fahrten oder 
den Arbeitsweg genutzt werden darf, hat der Arbeitnehmer diesen 
Vorteil gegenüber anderen Arbeitnehmern ohne Dienstwagen als 
geldwerten Vorteil zu versteuern. Sollte der Arbeitnehmer Zuzah-
lungen (einmalig zu den Anschaffungskosten oder laufend zu den 
entstehenden Kosten) erbringen, mindern diese grundsätzlich den zu 
versteuernden geldwerten Vorteil.

Eine einmalige Zuzahlung kann aus unterschiedlichen Gründen 
geleistet werden. Der eine beteiligt sich an der Anschaffung eines 
höherwertigen Fahrzeugmodells, der andere um eine bessere Aus-
stattung zu bekommen. Dabei ist es nicht ausschlaggebend, ob der 
Arbeitnehmer direkt an den Arbeitgeber zahlt oder an das Autohaus. 
Die Zuzahlungen werden auf den geldwerten Vorteil angerechnet 
und mindern dadurch die Steuerlast. Die Berechnung hängt davon 
ab, ob eine arbeitsrechtliche Vereinbarung über den Zuzahlungszeit-
raum vorliegt oder nicht.

Ohne eine solche Vereinbarung können Einmalzahlungen im Erstjahr 
vollständig mit dem geldwerten Vorteil verrechnet werden. Dabei 
darf der geldwerte Vorteil aber nicht weniger als null Euro betragen. 
Gegebenenfalls ist die Zahlung dann noch auf die folgenden Jahre 
zu verteilen. 

Mit einer arbeitsrechtlichen Vereinbarung über einen festen Zeit-
raum ist die Zuzahlung gleichmäßig auf den vereinbarten Zeitraum 
zu verteilen und dementsprechend steuerlich zu berücksichtigen. 
Wenn das Fahrzeug vor Ablauf des Zeitraums zurückgegeben oder 
getauscht wird, kann der Arbeitnehmer seinen Anspruch auf eine 
anteilige Rückerstattung der Zuzahlung geltend machen.

Anmerkung: Die zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbar-
ten Zuzahlungen sollten zur rechtlichen bzw. steuerlichen Anerken-
nung unbedingt vertraglich festgehalten werden.

13. Veräußerung eines Mobilheims

Die sog. Mobilheime werden in Deutschland immer beliebter. Es 
handelt sich dabei um eine kleine Wohneinheit, die mittels Lkw 
transportiert und so an einem anderen Ort wieder abgestellt wer-
den kann. Nun veröffentlichte der Bundesfi nanzhof sein Urteil vom 
24.5.2022 und nahm darin Stellung, ob die Veräußerung eines Mo-
bilheims ein steuerbares privates Veräußerungsgeschäft darstellt.

Bei einem privaten Veräußerungsgeschäft sind zunächst die gesetz-
lichen Regelungen zu Grundstücken und deren Bestandteilen zu 
beachten. Grundstücke sind einzelne Teilfl ächen, die zivilrechtlich 
veräußert werden können. Gebäude gehören bei einer Veräußerung 
grundsätzlich als wesentlicher Bestandteil zum Grundstück und 
werden nicht als isoliertes Wirtschaftsgut bewertet. Dies gilt für 
ein privates Veräußerungsgeschäft. Demnach gehören Gebäude auf 
fremden Grund und Boden nicht dazu.

Aus diesem Grund gehört auch die Veräußerung eines Mobilheims 
nicht zu den privaten Veräußerungsgeschäften, da es sich hierbei 
um ein Gebäude auf fremdem Grund handelt. Zudem liegt bei einem 
Mobilheim ein anderes Wirtschaftsgut im Sinne der gesetzlichen 
Vorschrift vor, die allerdings auf bewegliche Gegenstände des tägli-
chen Gebrauchs gerichtet ist und damit ein Mobilheim grundsätzlich 
ausschließt.

Die Spekulationsfrist für bewegliche Gegenstände beträgt grund-
sätzlich ein Jahr. Allerdings ist dabei unbedingt zu beachten, dass 
sich die Frist von einem auf zehn Jahre verlängert, wenn der Gegen-
stand in mindestens einem Kalenderjahr zur Einkunftserzielung ge-
nutzt wird. Wird ein Mobilheim also vermietet, ist eine Veräußerung 
innerhalb von zehn Jahren nach der Anschaffung steuerpfl ichtig.


